
 

Erklärung der ITG GmbH Internationale Spedition + Logistik sowie ihrer 
Tochterunternehmen zur Einhaltung der Bestimmungen des Mindestlohngesetzes 
 
 
Die ITG GmbH Internationale Spedition + Logistik sowie ihre deutschen 
Tochterunternehmen, nachfolgend als ITG bezeichnet, verpflichten sich, bei der 
Ausführung von Aufträgen alle ihr aufgrund des Mindestlohngesetzes (MiLoG) 
obliegenden Pflichten einzuhalten. 
 
Die Bestimmungen des MiLoG sowie die aktuell gültige „Verordnung zur Anpassung der 
Höhe des Mindestlohns“ sind uns bekannt, insbesondere der darin geregelte 
Mindestlohn, den wir an unsere im Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes 
beschäftigten Arbeitnehmer/innen gemäß § 20 MiLoG spätestens zu dem in § 2 Abs. 1 
MiLoG bestimmten Fälligkeitszeitpunkt bezahlen müssen. 
 
Ebenso verpflichtet sich die ITG nur solche Unterauftragnehmer und Verleihbetriebe für 
die Erbringung der beauftragten Leistungen einzusetzen, die sich ihrerseits gegenüber 
uns schriftlich zur Einhaltung der Bestimmungen des Mindestlohngesetzes verpflichtet 
haben und entsprechend § 20 MiLoG das dort genannte Arbeitsentgelt rechtzeitig an 
Ihre im Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes beschäftigten 
Arbeitnehmer/innen bezahlen. 
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